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„Eiszauber" auf  der  Kreuzbleiche  II 

Der  sogenannte Eiszauber, ein temporärer Gastrobetrieb mit Eisfeldern, findet zum zweiten  Mal  auf 

der  Kreuzbleiche statt. Erneut wird während mehreren Monaten  der  öffentliche Raum für einen kom-

merziellen Anlass strapaziert. 

Die  Veranstalterin (ein Lokalradio) bezieht neu ökostrom und versucht sich so vom Vorwurf reinzuwa-

schen, dass  der  Anlass ein ökologischer Unsinn sei. Zuerst wurde eine Verschiebung auf  die  Ostseite 

der  Kreuzbleiche  in  Betracht gezogen, aus betrieblichen Gründen und weil sich Widerstand  in der 

Nachbarschaft regte (siehe Medienmitteilung  der  Veranstalterin vom  5.  November  19),  findet  der  An-

lass nun doch wieder auf dem Hartplatz vor  der  alten Kreuzbleiche-Turnhalle statt. Just auf jenem 

Platz,  der  im letzten  Sommer  bis im Juni nicht mehr benutzt werden konnte, weil  der  Belag arg gelitten 

hatte und sich  die  lnstandstellungsarbeiten  in die  Länge zogen. 

Ab  dem  1.  Januar  2020  möchte  der  Stadtrat  in  einem Pilotprojekt während zwei Jahren ein neues 

Konzept für  die  Bewilligung  von  kommerziellen Veranstaltungen auf dem öffentlichen Grund testen.  In 

der  Medienmittelung vom  6.  November teilte  die  Stadt St.Gallen  mit:  „Eine weitere Neuerung betrifft 

Grossveranstaltungen  mit  kommerziellem Charakter,  die  auf öffentlichem Grund ebenfalls ermöglicht 

werden.  Den  Grundsatzentscheid, ob eine Veranstaltung bewilligt werden soll oder nicht, trifft  der 

Stadtrat gestützt auf eine Empfehlung  der  dafür vorgesehenen dienststellenübergreifenden «Arbeits-

gruppe  Events» [...J."  Zudem soll eine Grossveranstaltung „auch inhaltlich im Sinne  der  stadträtlichen 

Vision  zu St.Gallen passen." 

In der  Antwort zur Einfachen Anfrage „Eiszauber" vom  22.  Januar hat  der  Stadtrat noch darauf hinge-

wiesen, dass er nicht Bewilligungsbehörde war.  Dies  wird sich mit dem neuen Verfahren auch nicht 

ändern. Jedoch wird  der  Stadtrat  in  Zukunft explizit  den  Grundsatzentscheid fällen, ob eine Veranstal-

tung bewilligt werden soll oder nicht. 



Gemäss dem kantonalen Planungs- und Baugesetz sind temporäre Bauten bis drei Monate  von der 

Bewilligungspflicht befreit.  Dies  führt dazu, dass  der  Eiszauber keine Baubewilligung braucht, gegen 

die  Nachbarn rechtlich vorgehen können. Jedoch kann eine Rechtsverweigerungsbeschwerde einge-

reicht werden, um  den  Sachverhalt zu klären, ob  die  Veranstaltung aufgrund  der  Emissionen nicht 

doch einer Bewilligungspflicht unterstellt werden sollte. Wenn nun aber, wie beim sehr kurzfristig kom-

munizierten Umzug  von der  Zirkuswiese auf  den  Hartplatz, bereits einen  Tag  nach  der  Kommunikation 

mit dem Aufbau begonnen wird, wird dieses Rechtsmittel ausgehebelt.  Die  Stadt St.Gallen hat im 

Falle  des  Eiszaubers nie selber kommuniziert, sondern  die  gesamte Öffentlichkeitsarbeit  der  Veran-

stalterin überlassen. 

Für  die  weiteren Erwägungen betreffend Eiszauber und anderen kommerziellen Veranstaltungen im 

öffentlichen Raum danke ich dem Stadtrat für  die  Beantwortung  der  folgenden Fragen: 

1. Die  Abrechnung für  die  erste Durchführung  des  Eiszaubers sollte vorliegen. Welche direkten und 

versteckten Kosten hat  der  Eiszauber im letzten Winter verursacht (Nutzung  des  öffentlichen 

Grundes, Aufbau- und lnstandstellungsarbeiten, Signalisationen, Kosten für Energie, Einnahmen-

reduktion im Lerchenfeld  etc.)?  Welche dieser Kosten wurden  der  Veranstalterin weiterverrech-

 

net? ‘.0  lbtiD fr,  
2. Wie hoch war  der  Energieverbrauch (Wasser, Strom) im-vergangéhein Jdhr für  den  Betrieb  des 

Eiszaubers? 

3. Wie kommt  der  Stadtrat dazu, sich trotz Klimakrise im Grundsatz für  die  Bewilligung für einen sol-

chen Anlass auszusprechen? 

4. Wann im Frühjahr wird  die  Kreuzbleiche für  die  Öffentlichkeit wieder vollumfänglich nutzbar sein? 

5. Wie gedenkt  der  Stadtrat  in  Zukunft über  die  Durchführung  von  bewilligten kommerziellen Gross-

anlässen zu kommunizieren, damit Anwohnende und andere Involvierte rechtzeitig Stellung dazu 

beziehen können? 
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